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Norm

ABGB §886

Rechtssatz

Die Schriftform ist auch dann gewahrt, wenn ein von einem Vertragspartner gemachtes Anbot schriftlich angenommen

wird. Es müssen aber in diesem Fall zwei Urkunden vorliegen und daher auch das Anbot schriftlich gestellt sein

(Gschnitzer in Klang 2. Auflage IV/ 1 273, 6 Ob 342/60).
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